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über die unversiegelte Fläche decken können. In der Pflanzenwahl sind solche Arten zu wählen, die
ein geringerer Wasserbedarf kennzeichnet und somit gegenüber Trockenphasen resistenter sind.
Eine aktive Regenwassernutzung (u.a. für die Bewässerung von Grünflächen) soll über unterirdische
Regenwassertanks gewährleistet werden. Dies ist auch im Durchführungsvertrag zu verankern.
S. 53, Kap. 5.11.3.1 (Amphibien)
Das hier beschriebene künstliche Wasserbecken ist nicht mit Trinkwasser zu befüllen. Verdun-
stungsverluste sind ebenfalls nicht mit Trinkwasser auszugleichen. Aus Sicht des vorsorgenden
Grundwasserschutzes hat im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Ressource Wasser die
Nutzung von Regenwasser im Fokus zu stehen.
S. 66, Kap. 5.13.4 (Fazit Wärme- und Kälteversorgung):
Hinsichtlich der möglichen Grundwassernutzung durch ein geplantes Geothermiefeld ist die Abstim-
mung und die Beantragung einer Wasserrechtlichen Erlaubnis bei der BUKEA/W1 erforderlich.
Nähere Informationen erhalten Sie hier: 1

1 https://www.hamburg.de/grundwassernutzungen/
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